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GERICHTLICHES VERFAHREN 

 
Delegationsprinzip 
 

• Parteien sind üblicherweise durch je 
einen Anwalt vertreten 

• Anwälte müssen positionsfähig 
bleiben, d.h. die Position der 
vertretenen Partei ergreifen 

• Partizipation der Parteien hat wenig 
Raum 

 
Recht wird hoheitlich verordnet 
 

• Dritte (Richter) entscheiden 
• Entscheidung muss akzeptiert 

werden 
 
 
Positionsdenken 
 
Es muss ein Antrag gestellt werden 
 
Kampf ums Recht 
Sieg oder Niederlage 
 
Entweder / Oder – Lösungen 
 

• Konflikt muss verrechtlicht werden 
• Konfliktlösung erst im Endstadium 
• Schwächen können als Waffen 

ausgenutzt werden 
• Entwicklung erstarrt 

 
• Kein Raum für Lernprozess 

 
 
Gesetz ist das einzige Bezugssystem 
 
 
 
 
Kostenrisiko sehr ungewiss 
Zeitablauf fremdbestimmt 
 
Orientiert sich an der Vergangenheit 
 
Rechtspruch/Verurteilung kann tiefe, 
unüberwindbare Gräben auftun 
 
Quelle: Monika Groner 

 
MEDIATONSVERFAHREN 
 
Prinzip der Eigenverantwortung 
 

• Alle Parteien werden durch einen 
Mediator allparteilich unterstützt, aber 
nicht vertreten 

 
 
 
 
 
Recht wird selber erarbeitet 
 

• Freiwilligkeit 
• Vertrag 
• Mediator hat keine 

Entscheidungsbefugnis 
 
Interessen und Bedürfnisse stehen im 
Vordergrund 
 
 
Kooperation, „Kunst des Findens“ 
Suche nach Ausgleich 
  
Und – Lösungen 
 

• Beziehungsdynamik und Emotionen 
können angesehen werden 

• Zugeständnis von Schwächen kann 
zur Unterstützung führen 

• Neue Strukturen können gefunden 
werden  

• Lernen für spätere Konfliktlösungen 
 
 
Andere Bezugssysteme können 
miteinbezogen werden 
Kultur, Religion, Wirtschaftlichkeit, 
Befindlichkeit der Parteien ..... 
 
Kosten eher einschätzbar 
Zeitgestaltung durch Parteien 
 
Trifft Regelungen für die Zukunft 
 
Gemeinsam getroffene Entscheidungen 
glätten Wogen 
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